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A. Vorbemerkungen 

I. Polemik und Sache 

Die verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen um das Thema der 
"inneren Pressefreiheit"1 haben in jüngster Zeit an Schärfe gewonnen. 
Ursächlich für diese Entwicklung sind weitauseinandergehende Interes-
senpositionen sowie die praktische Aktualität des Themas, zu dem 
bereits - neben tarifrechtliehen und statutenmäßigen Regelungen und 
Regelungsentwürfen - zahlreiche Gesetzgebungs-Entwürfe oder doch 
Programm-Erklärungen von großer inhaltlicher Spannweite vorgelegt 
wurden2• Der Stil der Auseinandersetzung wird oft durch einen gewis-

1 Gemeint ist die sog. innere Pressefreiheit im engeren Sinn {insbes. Ver-
hältnis Verleger-Redakteur). Zur Begriffsklärung vgl. etwa Marx NJW 1972, 
1547 f. 

2 Detaillierte Berichte über tarifvertragliche Regelungen und Entwürfe, 
Gesetzentwürfe, Redaktionsstatute, politische Programme und wissenschaft-
liche Reformprojekte zuletzt insbesondere bei Weber, Innere Pressefreiheit, 
S. 11 ff.; vgl. ferner etwa die subtile Übersicht bei Kübler, Gutachten, D 20 ff. 
sowie Mallmann II, N 12, insbes. mit Anm. 12. Vgl. zuletzt auch Gehrhardt, 
AfP 1973, 370 f. 

Auf diese Berichte darf hier verwiesen werden. 
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Literatur findet sich bei KilbZer 

aaO D 9 ff.; vgl. dazu insbesondere noch die im Abkürzungsverzeichnis ge-
nannten seitherigen Arbeiten von Dittrich; Hanau; Hensche-Kittner; Kaiser; 
Kübler; Marx; Mayer-Maly; Gerhard Müller; Roegele; Rüthers; H. Schneider; 
Weber. 

Ein großer Teil der wichtigsten Literatur zur gegenwärtigen Medienpolitik 
insgesamt ist aufgeführt bei Roegele, Medienpolitik, S. 104 ff.; dort auch 
S. 86 ff. eine vergleichende Übersicht über die Medien-Konzepte der Parteien, 
die aus Media Perspektiven, 7/1973, entnommen ist. Es handelt sich um 
folgende Dokumente: 
1. Entschließung zur Lage und Entwicklung der Massenmedien in der BRD, 

verabschiedet vom Außerordentlichen Parteitag der SPD am 20. 11. 1971 
in Bonn; 

2. Medienpapier der CDU/CSU 1973, vorgelegt von der Medienkommission 
der CDU/CSU, April 1973; 

3. Leitlinien einer liberalen Medienpolitik, Vorlage für den Bundesvorstand 
der F.D.P., erarbeitet von der Bundesmedienkommission der F.D.P. 

Hierzu tritt besonders noch hinzu: Entschließungen des SPD-Vorstandes 
auf der Sitzung am 26. 1. 1973 zur Mediengesetzgebung (abgedruckt in ZV + 
ZV 1973, 179); "Die Aktualität der Medienpolitik · Analysen, Forderungen, 
Aktionen", hrsg. vom Bundesvorstand der Jungsozialisten, 1972 (Verfasser: 
Arbeitskreis "Medienpolitik" beim Bundesvorstand der Jungsozialisten); 
"Leitlinien liberaler Medienpolitik", beschlossen auf dem 24. Ordentlichen 
Bundesparteitag der F.D.P. 

Zur jüngsten Entwicklung in der Schweiz vgl. Media-Perspektiven 1973, 
525 ff. (Fortsetzung S. 12) 
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sen Zug zur Polemik nicht nur erfrischt, sondern auch getrübt. Dies 
schon im Terminologischen. So etwa in der "sprachstrategischen" Ver-
wendung des Terminus "Innere Pressefreiheit", dem von vornherein 
eine gewisse Suggestivkraft ausströmt3, eine Wirkung, die rationale 
Begründungen jedoch nicht zu ersetzen vermag4 ; oder umgekehrt 
durch verhüllenden Gleichgebrauch der Begriffe "Pressefreiheit" und 
"Verlegerfreiheit", deren sachliche Identität erst zu beweisen wäre. Der 
Hang zur übersteigernden Polemik, den insbesondere manche Stellung-
nahmen aus politischem Munde aufweisen, ist ein Zeichen dafür, daß 
nicht wenige Motive, welche jeweils die Feder mitführen, verborgen 
bleiben sollen- wiewohl der Beobac..~ter der Szene es wünschen möchte, 
daß auch diese Motive ausreichend klargelegt werden würden: So kann 
z. B. nur vermutet, aber nicht bewiesen werden, daß gewisse politische 
Kräfte ihr Interesse an möglichst weitgehender Steigerung der Rechts-
positionen der Redakteure möglicherweise sofort verlören, sollte sich 
herausstellen, daß der damit u. U. erhoffte Ertrag an - durchaus 
legitimen- (partei-)politischem Gewinn nicht einträte. Oder etwa, daß 
gewisse anderweitige Stellungnahmen möglicherweise als "öffentliche 
Aufgabe" herausstellen und mit verfassungsrechtlichem Glanz ver-
sehen, was nur als - durchaus legitimes - Eigeninteresse betrieben 
wird: Praktiken, zu denen nicht nur gewisse Äußerungen der Ver-
legerseite zählen; auf sie bezieht sich etwa auch die unübersehbare 
Beobachtung, in welch intensiver Weise so manche Journalisten das 
ihnen zur Verfügung stehende Potential für die Publizität von Eigen-
interessen einzusetzen vermögen5• In diesen Gesamtkatalog gehören 
ferner etwa einige Stimmen, die vielerlei als zwingendes Verfassungs-
gebot deduzieren, was allenfalls rechtspolitisch legitimes Wunschbild 
sein mag usw. 

Übersicht über die Literatur zur historischen Entwicklung bei Dittrich, 
Pressekonzentration, S. 128 in Anm. 69. 

3 Vgl. kritisch Rüthers DB 1972, 2471; auch Kaiser, Presseplanung, S. 42 f.; 
Weber, Innere Pressefreiheit, S. 7 u. a. m. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs 
hebt zu Recht etwa auch Mallmann II, N 11 hervor. Hensche-Kittner ZRP 
1972, 177 meinen, durch die presserechtliche Oberfläche werde der substanti-
elle mitbestimmungspolitische Kern verdeckt ("innere Pressefreiheit" statt 
"Mitbestimmung"); doch hat diese Deutung von manchen Seiten (z. B. Kübler, 
Simitis) Widerspruch erfahren. (Näheres siehe etwa bei Mayer-Maly AfP 
1972, 298 mit Belegen.) 

4 Damit wird nicht verkannt, daß die Problematik innerbetrieblicher Mit-
bestimmung "nicht ausgelotet werden kann, ohne daß die rechts(gesell-
schafts-)politische Dimension gesehen" wird (vgl. zu Recht Hoffmann-Riem, 
Redaktionsstatute, S. 26). 

5 Auf gewisse Parallelen im Bereich der "Inneren Rundfunkfreiheit" weist 
neuerdings Roegele, Medienpolitik, S. 82 f. hin. Entsprechende Verhaltens-
weisen von Verlegerseite werden ebenfalls in die Rechnung einzustellen sein; 
vgl. dazu die Angaben bei Kübler, Gutachten, D 62, Anm. 298. 
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In dieser Atmosphäre scheint es angebracht, eine eher nüchterne 
Betrachtungsweise vorzuziehen. Unter Verzicht auf Vollständigkeit 
sollen einige Hauptaspekte berührt werden. Auch diese Sicht kann 
natürlich nicht voraussetzungslos sein. Der Verfasser nimmt dabei 
jene Überlegungen zum Ausgangspunkt, die er in einer Reihe anderer 
Arbeiten entwickelt hat6. Auf eine nochmalige Aufweisung und 
wiederholende Begründung der eingenommenen Grundpositionen darf 
im Folgenden verzichtet werden. Zu neu aufgetauchten Gegenaspekten 
wird allerdings jeweils Stellung zu beziehen sein. 

Die hier vorzunehmende verfassungsrechtliche Betrachtung des 
Themas hat im übrigen nicht die volle Bandbreite aller nur überhaupt 
sinnvoll denkbaren und logisch vertretbaren Interpretationsmöglich-
keiten des mageren Verfassungstextes (insbesondere also des Art. 5 
Abs.l, 2 GG) verfügbar. Sie ist insbesondere eingegrenzt durch die 
bisherige Rechtsprechung des BVerfG, soweit es sich um einigermaßen 
gefestigte Erkenntnisse handelt. Dazu zählen u. a. vier Aussage-
komplexe: Einmal die prinzipielle judikative Beurteilung der Gesamt-
funktion des Art. 5 Abs. 1 GG im Verfassungsgefüge. Ferner im beson-
deren die judikative Anerkennung der privatwirtschaftliehen Struktur 
des Pressewesens als eines Verfassungsgutes. Drittens die (etwas ge-
brochene) judikative Linie der Ausdeutung des Begriffes der "all-
gemeinen Gesetze" im Sinne des Art. 5 Abs. 2 GG. Endlich, wenn auch 
nicht im Zentrum, die Position des Gerichts bei der Beurteilung von 
Kollisionen verschiedener Verfassungsgehalte (insbesondere grund-
rechtlicher Art) miteinander. Innerhalb dieser und weiterer Fest-
legungen des Gerichts, die teilweise auch in sich noch gewisse Deutungs-
breiten aufweisen, entfaltet sich der eigentliche Interpretationsspiel-
raum. Seine Handhabung führt zugleich zur Überprüfung der ver-
schiedenen hauptsächlich ins Spiel gebrachten Rechtspositionen. 

Wenn dabei im Folgenden zumeist nur vom Verhältnis Verleger- Re-
dakteur die Rede ist, so ist das als höchst summarische Abkürzungs-
formel zu verstehen. Das diffizile Beziehungsgeflecht zwischen Ver-
lagsleitung - Herausgeber - Chefredakteur - Ressortleiter - Redak-

6 Vgl. vor allem "Verfassungsrechtliche Fragen zur Pressekonzentration" 
(Rechtsgutachten auf Anregung des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger e.V.), 1971; "Rundfunkmonopol", 1970 (aus einem Rechtsgutachten 
für die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
BRD); "Die Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern auf dem Ge-
biete des Presserechts" (Vortrag vor dem "Studienkreis für Presserecht und 
Pressefreiheit") JZ 1972, 468 ff. = AfP 1972, 242 ff.; "Stiller Verfassungs-
wandel als aktuelles Politikum" in Maunz-Festgabe, 1971, S. 285 ff. = Poli-
tische Studien 1972, 113 ff. u. a. m. 


